
Gemeinde Selfkant 

 

Sitzungsvorlage 282/2016 
 

öffentlich 
 
Gemeindevertretung  Entscheidung  
 
Finanzielle Auswirkungen Ja Anlagevermögen --- 
Haushaltsmittel zur Verfügung Ja Abwicklung über Produkt       

 

 
 
Wahl des Ortsvorstehers für den Ort Höngen mit Großwehrhagen, 
Kleinwehrhagen und Dieck 
 
Sachverhalt: 
 
Den Ortsvorsteher für den Ort Höngen mit Großwehrhagen, Kleinwehrhagen und 
Dieck wählt der Rat unter Berücksichtigung des bei der Wahl des Rates 
Stimmverhältnisses im Wahlbezirk Höngen für die Dauer seiner Wahlzeit. Er muss in 
dem Bezirk, für den er bestellt wird, wohnen und dem Rat angehören oder 
angehören können.  
 
Da der Ortsvorsteher mit der Erledigung bestimmter Geschäfte der laufenden 
Verwaltung beauftragt wird, ist er gemäß den Vorschriften der Gemeindeordnung 
NRW nach der Wahl zum Ehrenbeamten zu ernennen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die CDU-Fraktion wird eine Person zur Wahl vorschlagen.  
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